
sehen von einer eventuellen Geburtstagsfeier, ändern sich
zunächst nicht. Wie sollten sie auch: Die Mutter lebt mit
ihrem Kind oder ihren Kindern in ihrer Wohnung, geht
vielleicht einer unterhalb der Selbstbehaltsgrenze liegenden
Tätigkeit nach und versorgt und umsorgt das oder die Kinder
wie auch vor Eintritt der Volljährigkeit. Es ist aus der alltäg-
lichen Praxis nun schwer verständlich zu machen, dass diese
Mutter plötzlich jegliche Versorgungsleistung einstellt oder
aber von dem volljährigen Kind Geld für ihre Leistungen
einfordert. Hin und her gerissen zwischen Mutterherz und
knapper Kasse bedeutet dies in den meisten Fällen, dass für
die Mutter alles so bleibt wie es ist und mancher Volljährige
die freiwilligen Leistungen der Mutter als selbstverständlich
hinnimmt und oftmals wenig Verständnis dafür aufbringt,
wenn er sich nun an bestimmten Kosten beteiligen soll.
Die Gegenüberstellung der Meinungen in den Urteilsgründen
zeigt zunächst deutlich, dass sich einmal die Meinung dieser
Lebenswirklichkeit – das volljährige Kind im „Hotel Mama“
– und zum anderen die mehr oder weniger stringenten Dog-
matiker gegenüberstehen.
Die erste Meinung will die – unbestreitbar – im „Hotel
Mama“ für den Volljährigen noch erbrachten Versorgungs-
leistungen des finanziell zwar nicht leistungsfähigen, gleich-
wohl aber – noch – „betreuenden“ Elternteils irgendwie
honorieren und ihm daher auch ein Teil der staatlichen Ent-
lastungsleistung zugute kommen lassen.
Die Gegenmeinung, der sich der BGH jedoch zu Recht
angeschlossen hat, verfolgt klar die Linie, die bei Volljährig-
keit von dem Grundsatz einer Verpflichtung beider Elternteile
ausgeht, mit Barunterhalt den Bedarf des Kindes zu decken.
Dem steht auch nicht entgegen, dass Volljährige, sofern sie
sich noch in allgemeiner Schulausbildung befinden und im
Haushalt eines Elternteils leben, privilegiert sind. Die Privile-
gierung bezieht sich nämlich auf die Haftung der Eltern, die
wie für minderjährige Kinder „verschärft“ ist, sie bezieht sich
jedoch nicht auf die Leistungen des Familienlastenausgleichs.
Das Kindergeld dient der Entlastung der – unterhaltspflichti-
gen – Eltern und muss auch so verteilt werden.
§ 1612b BGB, der die Kindergeldverrechnung normiert, re-
gelt gerade den vom BGH entschiedenen konkreten Fall nicht,
sondern nur in Abs. 3 denjenigen Fall, dass das Kindergeld
zwar dem barunterhaltspflichtigen Elternteil zusteht, es aber
nicht an ihn ausgezahlt wird. Daher musste sich der BGH der
Meinung, die eine entsprechende Anwendung des Abs. 3 für
die entschiedene Fallkonstellation befürwortet, anschließen,
weil nur auf diese Weise die klare Linie des Volljährigen-
unterhalts verfolgbar war.
Die Entscheidung ist aber auch aus einem anderen Grund
begrüßenswert, wenngleich auch aus einer ganz anderen
Richtung: Der im familienrechtlichen Alltag tätige Anwalt
muss jede höchstrichterliche Entscheidung an seine Mandan-
ten vermitteln. Nun wird es leichter sein, den Mandanten
begreiflich zu machen, dass das kostenfreie Wohnen im
„Hotel Mama“ von der Rspr. nicht toleriert wird und Voll-

jährigkeit nicht nur bedeutet, dass andere Pflichten haben,
sondern dass auch der Volljährige zumindest passiv letztlich
durch Beschränkung seines Anspruchs in die Pflicht genom-
men werden kann.

Linde Kath-Zurhorst, Rechtsanwältin und Fachanwältin für
Familienrecht, Kürten

Unterscheidung der Auskunft bez�glich des
Trennungsunterhalts von der Auskunft f�r den
Geschiedenenunterhalt

§ 114 ZPO; §§ 1361, 1569, 1580 BGB

OLG Koblenz, Beschl. v. 3.2.2004 – 7 WF 37/04

Die Entscheidung ist abgedruckt in FamRZ 2005, 460 f.

Anmerkung
Nach der Rechtsprechung des BGH1 sind ehelicher und nach-
ehelicher Unterhalt nicht identisch. Diese Aussage hat Aus-
wirkungen in mehrfacher Hinsicht:
So bestimmt sich der Streitwert für die Gerichtskosten und für
die Anwaltsgebühren bei Ansprüchen auf Erfüllung einer
gesetzlichen Unterhaltspflicht nach § 42 Abs. 1 und 5 GKG.
Da nachehelicher Unterhalt und Unterhalt für die Dauer des
Getrenntlebens stets verschiedene Gegenstände sind, sind sie
gesondert zu bewerten, und zwar jeweils nach § 42 Abs. 1 und
5 GKG. In der Regel werden diese Ansprüche in getrennten
Verfahren geltend gemacht. Ist dies der Fall, so sind die
Streitwerte für jedes Verfahren zu bestimmen und in jedem
Verfahren entstehen gesonderte Gebühren. Wird Unterhalt für
die Dauer des Getrenntlebens und nachehelicher Unterhalt
ausnahmsweise in demselben gerichtlichen Verfahren geltend
gemacht, so ist jeder Gegenstand für sich zu bewerten und die
Werte sind zu addieren. Nach der Summe der Werte entstehen
die Gebühren nur einmal.
Titel, die den Trennungsunterhalt nach § 1361 BGB zum
Gegenstand haben, können nach Rechtskraft der Scheidung
nicht mehr nach § 323 ZPO angepasst werden. Diese Ansicht
hat sich trotz der erheblichen prozessualen Nachteile, die mit
ihr für die Parteien verbunden sein können,2 allgemein durch-
gesetzt und entspricht insbesondere der völlig einheitlichen
Praxis in der Rechtsprechung.
Die Nichtidentität des Trennungsunterhalts und des nachehe-
lichen Unterhalts hat auch Auswirkungen auf die Auskunft im
Unterhaltsrecht, wie die Entscheidung des OLG Koblenz zeigt.
Eine zum Trennungsunterhalt erteilte Auskunft entbindet we-
gen des unterschiedlichen Streitgegenstandes daher grundsätz-
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1 BGHZ 78, 130 = FamRZ 1980, 1099 m. Anm.Mutschler = NJW 1980,

2811; FamRZ 1981, 242, 243 m. Anm.Mutschler = NJW 1981, 978; BGHZ
103, 62 = FamRZ 1988, 370, 371 f. m. Anm. Schmitz, FamRZ 1988, 700,
701 = NJW 1988, 1137.

2 Vgl. hierzu Göppinger/Wax/Vogel, Unterhaltsrecht, 7. Aufl., Rn 2370 f.



lich nicht von der Auskunftserteilung für den nachehelichen
Unterhalt, kann also vor Ablauf von zwei Jahren seit der
letzten Auskunftserteilung verlangt werden.3 Insoweit steht
die Entscheidung des OLG Koblenz in Einklang mit der h.M.
Allerdings ist, worauf Borth4 und Klein5 aufmerksam machen,
stets das Rechtsschutzinteresse zu prüfen. Denn die Aus-
kunftserteilung zum Getrenntlebensunterhalt kann zugleich
auch eine Erfüllung zum nachehelichen Unterhalt innerhalb
der Zeitgrenze gem. §§ 1580, 1605 Abs. 2 BGB darstellen.
Soweit sich die Auskunft für beide Arten des Unterhalts auf
dieselben Tatsachen, nämlich die Einkommens- und Ver-
mögensverhältnisse des gleichen Zeitraums bezieht, besteht
kein Anlass, den Unterhaltsverpflichteten zweimal mit einem
Auskunftsverlangen zu überziehen, wenn dem Berechtigten
die entsprechenden Umstände bekannt sind.6 Ist der getrennt
lebende Unterhaltsberechtigte daher auf Grund der vorhande-
nen Kenntnis der Einkommens- und Vermögensverhältnisse
des Unterhaltsschuldners in der Lage, seine nachehelichen
Unterhaltsansprüche der Höhe nach zu berechnen und zu
beziffern, entfällt die Auskunftsverpflichtung nach § 1580
Satz 2 i.V.m. § 1605 BGB.

Harald Vogel, Weiterer aufsichtführender Richter am AG
Tempelhof-Kreuzberg

3 OLG Düsseldorf FamRZ 2002, 1038; OLG Hamm FamRZ 1996, 868;
AmtsG Mühldorf FamRZ 1988, 1173; Palandt/Brudermüller, BGB,
64. Aufl. 2005, § 1580 Rn 7; Kinkhammer, in: Eschenbruch, Der Unter-
haltsprozess, 3. Aufl., Rn 5286; Kalthoener/Büttner/Niepmann, Die Recht-
sprechung zur Höhe des Unterhalts, 9. Aufl. 2004, Rn 608; Göppinger/
Börger, Vereinbarungen anlässlich der Ehescheidung, 7. Aufl. 1998, Rn 317
Fn 236; Rotax/Viefhues, Praxis des Familienrechts, 2. Aufl. 2003, Teil 6
Rn 575; Finke/Garbe, Familienrecht, 5. Aufl. 2003, § 3 Rn 387; Johann-
sen/Henrich/Büttner, Eherecht, 4. Aufl. 2003, § 1580 BGB Rn 6 und 15;
Scholz/Stein/Kleffmann, Praxishandbuch Familienrecht, Teil G Rn 191.

4 In Schwab, Handbuch des Scheidungsrechts, 5. Aufl. 2004, Teil IV Rn 553.
5 Weinreich/Klein, Familienrecht, 2. Aufl., § 1580 BGB Anm. 3.
6 KG Report 2004, 192; OLG Jena NJW-RR 1997, 516 = FamRZ 1997, 1280

= FuR 1997, 57 = OLG Report Jena 1997, 149, 150.

Bedarfspr�gung der Verbraucherinsolvenz

§ 240 ZPO, §§ 40, 89 Abs. 2 S. 2 InsO, 480c ZPO

Bei den nach Insolvenzerçffnung f�llig werdenden Unter-
haltsanspr�chen sind die Folgen der Insolvenzerçffnung
und die Regularien der Restschuldbefreiung als bedarfs-
pr�gend anzusehen.

OLG Karlsruhe, Urt. v. 16.11.2005 – 2 UF 41/05 (AG Sinsheim)

Gründe: I. Die Beklagte nimmt den Kläger auf nachehelichen
Unterhalt in Anspruch.
Die Ehe der Parteien wurde durch Urteil des Familiengerichts
Sinsheim vom 24.4.2001 (inzwischen rechtskräftig) geschie-
den. Aus der Ehe ist der Sohn T., geboren im November 1997,
hervorgegangen. Seit Januar 2001 erzielte die Beklagte nach
den Feststellungen des AG aus Teilzeitarbeit ein monatliches

Nettoeinkommen von 890 EUR. Der Kläger, der über eine
Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann verfügt und seit
1994 im pharmazeutischen Bereich tätig war, erzielte bei der
R. GmbH ausweislich einer Gehaltsabrechnung vom Februar
2002 während der Ehe und noch bis 30.6.2002 zuletzt monat-
liche Nettoeinkünfte in Höhe von 2.988 EUR. Im Mai 2002
meldete die damalige Lebensgefährtin des Klägers – die er
zwischenzeitlich geheiratet hat – einen Internet-Textilhandel
an. Hintergrund dieser Anmeldung war nach dem Vortrag des
Klägers auch, dass er sich bereit erklärt hatte, in dieser neuen
Firma tätig zu sein. Die angemeldete Tätigkeit sollte am
1.7.2002 – mit dem Ausscheiden des Klägers bei der R.
GmbH – aufgenommen werden. Ohne einen anderweitigen
Arbeitsvertrag geschlossen zu haben, kündigte der Kläger
seine Stellung bei der R. GmbH zum 30.6.2002. Für ver-
gleichbare andere Stellen hat sich der Kläger nicht beworben.
Vielmehr ließ er sich ab 1.7.2002 bei seiner Lebensgefährtin
zu einem Bruttogehalt von 3.000 EUR anstellen, was einem
Nettoeinkommen von 1.734 EUR entspricht. Die vom Kläger
vorliegend zuletzt geltend gemachten Belastungen belaufen
sich demgegenüber auf 1.714 EUR. Auf Antrag des Klägers
wurde mit Beschluss des Amtsgerichts – Insolvenzgericht –
M. vom 14.7.2003 über sein Vermögen das Verbraucherinsol-
venzverfahren eröffnet. Restschuldbefreiung ist beantragt.
Der Insolvenzverwalter gewährt der Beklagten ab 1.8.2003
Ehegattenunterhalt in Höhe von monatlich 514,89 EUR.
Im Rahmen des Scheidungsverfahrens wurde der Kläger im
Wege der einstweiligen Anordnung durch Beschl. v.
23.2.2001 verpflichtet, an die Beklagte ab 1.8.2000 Unterhalt
in Höhe von 1.926 DM monatlich zu zahlen. Nachdem der
Kläger im vorliegenden Verfahren zunächst beantragt hatte
festzustellen, dass er ab dem 1.7.2002 der Beklagten keinen
Unterhalt mehr schulde, machte die Beklagte im Wege der
Widerklage – nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens noch
ab 1.8.2003 – einen monatlichen Unterhalt in Höhe von
985 EUR geltend.
Der Kläger hat sich durch Jugendamtsurkunde verpflichtet, an
den gemeinsamen Sohn Kindesunterhalt in Höhe von 185 %
des Regelbetrages zu zahlen. Dieser Verpflichtung kommt der
Kläger nach.
Das AG, das davon ausgegangen ist, dass der Kläger seinen
Arbeitsplatz bei der R. GmbH unterhaltsrechtlich leichtfertig
aufgegeben hat, hat dem Kläger fiktive Einkünfte in Höhe von
monatlich 2.925 EUR zugerechnet. Es hat festgestellt, dass
sich der Klageantrag erledigt habe und hat den Kläger auf die
Widerklage verurteilt, an die Beklagte ab 15. Juli 2003 einen
monatlichen Unterhalt in Höhe von 985 EUR zu zahlen,
abzüglich der seit 1.8.2003 vom Insolvenzverwalter gezahlten
monatlich 514,89 EUR.
Dagegen richtet sich die Berufung des Klägers. Er macht
geltend, als er seine Stelle bei der R. GmbH gekündigt habe,
habe er eine mündliche Zusage einer anderen Firma gehabt,
dort zu einem Jahresgehalt von 195.000 DM (brutto) angestellt
zu werden. Diese Zusage habe sich leider später nicht reali-
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